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1. Vorbemerkungen 

1 Eine Möglichkeit, Leistungen aus einer unmittelbaren Altersversorgungszusage (Direktzu-

sage) zu finanzieren, besteht im Abschluss von sog. Rückdeckungsversicherungen. Dies be-

trifft nicht nur Direktzusagen, nach denen die Leistungen an den Versorgungsberechtigten 

durch die Leistungen aus einer Rückdeckungsversicherung bestimmt werden, sondern auch 

Direktzusagen ohne eine solche vereinbarte Versicherungsbindung.  

2 Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungsverträgen sind Vermögensgegenstände i.S. des 

§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB, die im handelsrechtlichen Jahres- bzw. Konzernabschluss des be-

treffenden Arbeitgebers (im Folgenden auch: Bilanzierender2) anzusetzen sind. Die allgemei-

nen Grundsätze der handelsrechtlichen Bewertung von Rückdeckungsversicherungsansprü-

chen und Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen (Pensionsrückstellungen) un-

terscheiden sich. Die isolierte Anwendung dieser jeweiligen Grundsätze kann zur Folge haben, 

dass die Wertansätze für den Rückdeckungsversicherungsanspruch und die Pensionsrück-

                                                

1 Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „Altersversorgungsverpflichtungen im HGB-Abschluss“. Verabschiedet vom 
Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) am 30.04.2021. 

2 In diesem IDW Rechnungslegungshinweis wird vereinfachend davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber die 
Altersversorgungsverpflichtung sowie (als Versicherungsnehmer und direkter Empfänger der Leistungen aus 
dem Versicherungsvertrag; vgl. Tz. 5 a.) den Rückdeckungsversicherungsanspruch bilanziert. Werden infolge 
eines Übertragungsvorgangs die Altersversorgungsverpflichtung und der Versicherungsanspruch bei einem 
übernehmenden Unternehmen, das nicht Arbeitgeber des Versorgungsberechtigten ist bzw. war, bilanziert, gel-
ten die Grundsätze dieses IDW Rechnungslegungshinweises entsprechend. 


